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An den 
 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
 

 
Bericht über die Verwaltung von Bundes- und EU-Mitt eln  
 
Vorgang:  73. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 10.12.2015 
  Drucksache Nr. 17/2600-II.A.03 - 
 
 
 

 

Der Hauptausschuss hat in der o.g. Sitzung beschlossen: 
 
„Alle Senatsverwaltungen werden aufgefordert, jeweils zu den Haushaltsberatungen 
(1. Lesung) in Übersichten und Stichworten darzustellen, welche Bundes- und EU-Mittel  
(Umfang, Zweckbestimmung, Vergabemodalitäten) verwaltet werden, welche Probleme 
bei der Inanspruchnahme und beim Mittelabfluss gegebenenfalls auftreten und welche 
Lösungswege bestehen. Insbesondere darzustellen sind Veränderungen durch die neue 
EU-Förderperiode (geänderte Richtlinien und Förderkriterien, wegfallende/neu aufge-
nommene Programme).“ 
 
 
 
Ich bitte, den nachfolgenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
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Hierzu wird berichtet:  
 
Wie bereits in den Vorjahren legt die Senatsverwaltung für Finanzen federführend einen 
Gesamtbericht über die verwalteten Bundes- und EU-Mittel vor.  
 
Die Ausgaben der Mittel in den einzelnen Ressorts werden aus den Anlagen 1 (Bundes-
mittel) und 2 (EU-Mittel) zu diesem Schreiben ersichtlich. Die Angaben wurden von den 
Senatsverwaltungen abgefragt. Eine Vergleichbarkeit zwischen dem Ist 2016 und dem 
Ansatz 2017 ist nicht gegeben. Durch zahlreiche Titelverschiebungen zwischen den um-
gegliederten und neugeschaffenen Senatsverwaltungen ist eine Entwicklung der Verwal-
tungsvolumina meist nicht erkennbar. 
 
Darüber hinaus kann der aktuelle Stand der Ausgaben den monatlichen Ist-Listen, die 
dem Hauptausschuss zur Verfügung gestellt werden, entnommen werden. 
 
 
In Vertretung 
 
 
Klaus Feiler 
Senatsverwaltung für Finanzen
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Bericht über die Verwaltung von Bundes- und EU-Mitteln 
 
 
Verwaltungsvolumen nach Gruppierungen 
 
2016 wurden vom Land Berlin insgesamt 662,9 Mio. € Bundesmittel verwaltet. Da-
von entfielen 321,9 Mio. € auf Zuweisungen des Bundes für Investitionen, 
323,3 Mio. € auf Sonstige Zuweisungen vom Bund und 14,1 Mio. € auf Sonstige Zu-
weisungen von Sondervermögen des Bundes. Das für 2017 vorgesehene Verwal-
tungsvolumen beläuft sich auf 655,4 Mio. €. Davon entfallen unter anderem auf den 
Bereich der Zuweisungen für Investitionen 295,4 Mio. € und auf Sonstige Zuweisun-
gen 354,9 Mio. €. 
 

Bundesmittel 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Zuweisungen für Investitionen 321,9 295,4 

Sonstige Zuweisungen 323,3 354,9 

Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen 14,1 1,8 

Millionen Euro 

 
 
2016 wurden vom Land Berlin insgesamt 65,0 Mio. € EU-Mittel verwaltet. Davon ent-
fielen rd. 41,3 Mio. € auf Sonstige Zuschüsse von der EU, 0,3 Mio. € waren Zu-
schüsse für Investitionen von der EU und 23,4 Mio. € Erstattungen von der EU. Das 
für 2017 vorgesehene Verwaltungsvolumen beläuft sich auf 154,0 Mio. €. Davon ent-
fallen auf den Bereich Sonstige Zuschüsse von der EU 125,1 Mio. €, auf Zuschüsse 
für Investitionen von der EU 27,7 Mio. € und 1,2 Mio. € auf Erstattungen von der EU. 
 

EU-Mittel 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Sonstige Zuschüsse von der EU  41,3 125,1 

Zuschüsse für Investitionen von der EU 0,3 27,7 

Erstattungen von der EU 23,4 1,2 

Millionen Euro 
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Verwaltungsvolumen nach Einzelplänen 
 
 
Regierende/r Bürgermeister/in 
 
Das Verwaltungsvolumen der Bundesmittel hat sich in den Ansätzen für 2017 ge-
genüber den Ist-Zahlen 2016 aufgrund der Neugliederungen von Senatsverwaltun-
gen stark verändert. Dadurch sind dem Einzelplan 03 Titel aus den Einzelplänen 10 
und 13 mit höheren Verwaltungsvolumina zugeordnet worden. Im Bereich der EU-
Mittel erhöht sich das Volumen auf 29,1 Mio. € durch Umwidmungen aus dem Ein-
zelplan 10. Vor der Umressortierung wurden im Jahr 2016 keine EU-Mittel verwaltet. 
 

Regierende/r Bürgermeister/in 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Verwaltung von Bundesmitteln  13,6 347,6 

Verwaltung von EU-Mitteln  29,1 

Millionen Euro 

 
 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
 
Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport verwaltet in ihrem Haushalt keine EU-
Mittel; das Verwaltungsvolumen von Bundesmitteln lag in 2016 bei den Sonstigen 
Zuweisungen bei 1.813 T. €. 2017 sind planmäßig 1.000 T. € angesetzt. Es handelt 
sich um die Förderung des Baus von Sportstätten für den Hochleistungssport.  
 
 
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz / 
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 
 
Der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz wurde in 2017 ein Titel aus 
dem Einzelplan 09 in Höhe von 400 T. € zugeordnet.  
 

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz / 

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Verwaltung von Bundesmitteln   0,4 

Verwaltung von EU-Mitteln 0,1 0,0 

Millionen Euro 

 



- 3 - 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
 
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Umweltschutz wurde erst in 2017 neu 
geschaffen. Die Ansätze 2017 ergeben sich aus Titelzuordnungen des Einzel-
plans 12. 
 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Verwaltung von Bundesmitteln   77,0 

Verwaltung von EU-Mitteln  18,7 

Millionen Euro 

 
 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
 
Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa wurde erst in 2017 neu geschaffen. Die 
Ansätze 2017 ergeben sich aus Titelzuordnungen des Einzelplans 03. 
 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Verwaltung von Bundesmitteln   14,6 

Verwaltung von EU-Mitteln  3,0 

Millionen Euro 

 
 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen /  
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
 
Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen verwaltete im Jahr 2016 
Bundesmittel in Höhe von 8,8 Mio. €. 2017 betragen die von der Senatsverwaltung 
für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zu verwaltenden Mittel 0,6 Mio. €. Das Vo-
lumen der EU-Mittel sinkt in 2017 geringfügig gegenüber dem Ist 2016.  
 
Die starken Verschiebungen werden durch Titelverschiebungen zu anderen Einzel-
plänen verursacht. Titel sind in 2017 den Einzelplänen 06 und 11 zugeordnet wor-
den. Der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung wurden wiede-
rum Titel aus dem Einzelplan 11 zugerechnet. 
 

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen / 

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Verwaltung von Bundesmitteln  8,8 0,6 

Verwaltung von EU-Mitteln 4,0 3,6 

Millionen Euro 
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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft  /  
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
 
Die Verwaltung der EU-Mittel ist 2016 mit rd. 12,1 Mio. € veranschlagt worden. Die 
erhebliche Absenkung des Verwaltungsvolumens der Bundesmittel ist insbesondere 
auf die  Senatsumbildung zurückzuführen. Ein Volumen von rd. 218 Mio. € an Bun-
desmitteln für die Hochschulen (Hochschulverträge und Hochschulbau) wurde auf-
grund des neuen Senatszuschnitts der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung 
zugeordnet. Außerdem wurden die Zuweisungen des Bundes für Investitionen zum 
Ausbau der Kindertagesbetreuung reduziert. 
 
 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft / 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Verwaltung von Bundesmitteln  238,1 4,1 

Verwaltung von EU-Mitteln 12,1 3,4 

Millionen Euro 

 
 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales /  
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
 
Die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales verwaltete im Jahr 2016 Bun-
desmittel in Höhe von 40,9 Mio. €. 2017 betragen die von der Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales verwalteten Bundesmittel 51,4 Mio. €.  
 
Das Volumen der EU-Mittel steigt in 2017 für die Senatsverwaltung für Integration, 
Arbeit und Soziales gegenüber dem Ist 2016 der Senatsverwaltung für Gesundheit 
und Soziales um rund 15,3 Mio. €. 
 
Hintergrund der Mittelverschiebungen sind Titelumsetzungen im Rahmen der Neu-
ressortierung zwischen den Einzelplänen 09 und 11. 
 

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales / 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Verwaltung von Bundesmitteln  40,9 51,4 

Verwaltung von EU-Mitteln 2,1 17,4 

Millionen Euro 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt /  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
 
Das Verwaltungsvolumen von Bundesmitteln verringert sich 2017 gegenüber dem 
Ist 2016 aufgrund der Umgliederung einiger Titel in den Einzelplan 07. Im Bereich 
der Verwaltung von EU-Mitteln ist der Anstieg auf erhöhte Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für konsumtive Zwecke (Förderperiode 2014 - 2020) zurückzuführen. 
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt / 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Verwaltung von Bundesmitteln  196,8 90,5 

Verwaltung von EU-Mitteln 0,4 13,6 

Millionen Euro 

 
 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung / 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 
 
Das Verwaltungsvolumen der Bundesmittel verringert sich im Ansatz 2017 auf 
68,1 Mio. €. Im Bereich der EU-Mittel steigen die Zuschüsse der EU auf 65,0 Mio. € 
(Ansatz 2017). 
 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung / 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 

 Ist 2016 Ansatz 2017 

Verwaltung von Bundesmitteln  162,9 68,1 

Verwaltung von EU-Mitteln 46,4 65,0 

Millionen Euro 

 
 



Anlage 1

Verwaltung von Bundesmitteln * gem. Haushaltsplan 2016/2017
   incl. Nachtrag 2017

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Regierende/r Bürgermeister/in

0310
neu 0810

23116 Zuweisungen des Bundes 
für konsumtive Zwecke 
aufgrund des 
Hauptstadtkulturfonds

10.561,1 siehe 0810 Förderung von Projekten und 
Veranstaltungen aus dem 
Hauptstadtkulturfonds

Förderung von Projekten 
und Veranstaltungen aus 
dem Hauptstadtkultur-
fonds

0310 68616
42731

0310
neu 0810

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke                                           

8,5 siehe 0810 Merkansatz für die drei 
Ansatztitel

grds. Zuwendung 0310 68290             
68390                  
68590                                      

0310     
neu 0810

28290 Sonstige zweckgebundene 
Einnahmen für konsumtive 
Zwecke

1.424,0 siehe 0810 Mittel aus dem Fonds zur 
Förderung wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller 
Projekte in den neuen 
Bundesländern nach §5 
Mauergrundstücksgesetz für 
die Gedenkstätte Berliner 
Mauer

Zuweisung der  5.Tranche 
des Mauerfonds / 
Auftragswirtschaft an 
SenStadtWohn

0310 68290

0313
neu 0813

23102 Ersatz von 
Verwaltungsausgaben 
durch den Bund

889,7 siehe 0813 Erwartete Finanzierung von 
50 v.H. der 
Personalausgaben der 
Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand (GDW)

jährlicher Zuwendungs-
bescheid

0313 diverse

0313
neu 0813

23112 Zuweisung des Bundes für 
konsumtive Zwecke

254,0 siehe 0813 Erwartete Finanzierung von 
50 v.H. der sächlichen 
Verwaltungsausgaben der 
GDW

jährlicher Zuwendungs-
bescheid

0313 diverse

0314
neu 0814

23102 Ersatz von 
Verwaltungsausgaben 
durch den Bund

113,5 siehe 0814 Personalkosten für die 
gesetzlich vorgeschriebene 
Sicherungsverfilmung

gemäß Tarif 0314 42830
42831

0320
neu 0820

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

331,8 siehe 0820 Erhaltung jüdischer Fried- 
höfe gemäß der Bund-Länder-
Vereinbarung vom 21.6.1957; 
Jüdische Gemeinde und 
Adass Jisroel.

Projektförderung; setzt 
Beteiligung des Landes zu 
50 % voraus.

0320 68590

0330
alt 1070

23159 Zuweisungen des Bundes 
für den Hochschulpakt 
2020

siehe 1070 198.162,0 Schaffung zusätzlicher 
Stellen an Hochschulen, 
Erhöhung des Anteils an 
Studienanfängerplätzen an 
Fachhochschulen und 
Ausbau des Frauenanteils 
bei der Besetzung von 
Professuren und sonstigen 
Stellen

a) 
Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und 
Ländern,
b) Hochschulverträge 
2014-2017, 
c) Charité-Vertrag 2014-
2017,
d) Vereinbarung zwischen 
SenBJW und den 
Hochschulen des Landes 
Berlin zur "Berliner 
Qualitätsoffensive für die 
Lehre."

0330 68559

0330
alt 1070

33111 Kompensationsleistungen 
des Bundes für den 
Hochschulbau

siehe 1070 34.194,0 Kompensation nach 
Abschaffung der 
Gemeinschaftsaufgabe 
"Ausbau und Neubau von 
Hochschulen einschließlich 
Hochschulklinika" bis 2019

a) Artikel 143 c Absatz 1 
GG in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 des 
Entflechtungsgesetzes zur 
Ausfinanzierung 
begonnener 
Hochschulbaumaß-
nahmen
b) Artikel 4 des 
Aufbauhilfegesetzes vom 
15.07.2013.

0330 diverse Titel 
HGr. 8

0330
alt 1070

33112 Zuweisungen des Bundes 
nach Art. 91 b 
Grundgesetz für 
Forschungsbauten an 
Hochschulen

siehe 1070 12.693,0 hälftiger Bundeszuschuss zur 
Errichtung von 
Forschungsbauten sowie von 
Großgeräten an Hochschulen 
bis 2019

Ausführungsvereinbarung 
zwischen Bund und 
Ländern

1250
MG 03

70113
70118
70233
70408

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

Seite 1 von 16
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Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

0340
alt 1340

23112 Zuweisungen des Bundes 
für konsumtive Zwecke

siehe 1340 80.198,0 Anteil des Bundes an den 
Zuwendungen für die 
Forschungseinrichtungen der  
Blauen-Liste-Einrichtungen 
(Betrieb)

Zuwendungen nach § 44 
LHO gemäß Anlage 1 
Nr. 5 zum GWK-
Abkommen auf der 
Grundlage von Art. 
91 b GG

0340 diverse Titel
HGr. 6

0340
alt 1340

33102 Zuweisungen des Bundes 
für Investitionen

siehe 1340 14.877,0 Anteil des Bundes an den 
Zuwendungen für die 
Forschungseinrichtungen der  
Blauen-Liste-Einrichtungen 
(Investitionen)

Zuwendungen nach § 44 
LHO gemäß Anlage 1 
Nr. 5 zum GWK-
Abkommen auf der 
Grundlage von Art. 91 b 
GG

0340 diverse Titel
HGr. 8

0340
alt 1340

33112 Zuweisungen des Bundes 
nach Art. 91  b 
Grundgesetz für 
Forschungsbauten an 
Hochschulen

siehe 1340 713,0 Anteil des Bundes an den mit 
der Beschaffung des Hoch- 
und Höchstleistungsrechner 
der Norddeutschen Länder 
(HLRN) verbundenen 
Baumaßnahmen im Zentrum 
für Informationstechnik

Zuschuss an das Zentrum 
für Informationstechnik - 
ZIB - gemäß § 3 des 
Gesetzes über das 
Zentrum für 
Informationstechnik

0340 89360

0391
alt 1091

23101 Ersatz von Ausgaben 
durch den Bund

siehe 1091 1.213,0 Zuweisungen des 
Auswärtigen Amtes (AA) -
Personal- und Sachkosten für 
die Beratungsstelle im 
Pädagogischen 
Austauschdienst der KMK. 
Bewilligung durch das 
Bundesverwaltungsamt als 
Projektförderung

Bewirtschaftung durch das 
Sekretariat der KMK: 
Personal- und 
Sachausgaben für die 
Beratungsstelle

0391 42890
div.Teil-

ansätze in 
den Titeln 

des 
Sekretariats-

haushalts

0391
alt 1091

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

siehe 1091 5.609,0 Zuweisungen des 
Auswärtigen Amtes (AA) für 
Prämienprogramm (einschl. 
PASCH), Schüleraustausch- 
programme, Weiterbildungs- 
programme für deutsch- 
sprechende Lehrer von 
Auslandsschulen, Hospita-
tionsaufenthalte und 
Fortbildung für ausländische 
Deutschlehrer (einschl. 
PASCH), Fremdsprachen- 
assistentenaustausch, 
Einführungstagungen 
Fremdsprachenassistenten
Bewilligung der Projekte 
durch das 
Bundesverwaltungsamt als 
Projektförderung - 
größtenteils als 
Vollfinanzierung

Bewirtschaftung durch das 
Sekretariat der KMK: 
Finanzierung von 
Programmen im Auftrag 
des Auswärtigen Amts  in 
Absprache mit dem 
Auswärtigen Amt - 
Grundlage sind die 
jährlichen Protokolle über 
die Durchführung der 
Programme sowie die jew. 
Finanzierungspläne und 
Programmraster

0391 52590
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Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

0510 23190 Zuwendung vom Bund für
konsumtive Zwecke

1.812,7 1.000,0 Förderung des Baus von 
Sportstätten für den 
Hochleistungssport

Zuwendung des 
Bundesministeriums des 
Innern

0512 51990
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Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz / Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

0601
alt 0901

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

siehe 0901 400,0 Bundesprogramm 
"Demokratie leben! Aktiv 
gegen Rechtsextremismus, 
Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit"

0601 68690
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Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

0720 
alt 1280

23112 Zuweisungen des Bundes 
für konsumtive Zwecke

siehe 1280 4.460,0 Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Sanierung 
von Boden- und 
Grundwasserverunreini-
gungen: 75 v.H. auf 
Grundstücken im Großprojekt 
"Industriegebiet Spree" (Ober- 
und Niederschöneweide, 
Rummelsburg, Adlershof und 
Johannisthal) bzw. 60 v.H. 
auf Grundstücken außerhalb 
des Großprojektes, die auf 
Antrag nach dem 
Umweltrahmengesetz von 
den Kosten der 
Altlastensanierung freigestellt 
worden sind.

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO/VOL/VOB für 
die Sofortmaßnahmen, 
anteiliger Ausgabenersatz 
an Investoren.

0720 54031

0730
alt 1270

23190 Zuwendungen vom Bund 
für konsumtive Zwecke

siehe 1270 0,1 Finanzierung von 
zukunftsorientierten 
Entwicklungsmaß-
nahmen.

Zuwendungen gemäß 
§§ 23, 44 LHO sowie 
privat- u. öff.-rechtliche 
Verträge zur 
Forschungsbegleitung.

0730 54690
68390         

0730
alt 1270

33103 Zuweisungen aus dem 
Mineralölsteuer-
aufkommen

siehe 1270 72.531,0 Kompensationszahlungen 
des Bundes nach dem 
Entflechtungsgesetz für 
Maßnahmen des ÖPNV und 
des kommunalen 
Straßenbaus  und 
Finanzhilfen nach dem 
Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz 
(Bundesprogramm)

Zuwendungen nach §§ 23, 
44 LHO, Auftragsvergabe 
im Rahmen des 
Generalübernehmervertra
ges LSA und 
Auftragserteilung nach § 
55 LHO/VOL/VOB für die 
Radwegesanierung und 
bezirkliche 
Straßenunterhaltung

0730

0731
EzPl. 38

52108 
89102 
54022 
52101

0730
alt 1270

33136 Zuwendungen des Bundes 
für Investitionen aufgrund 
des Hauptstadtvertrages

siehe 1270 4,0 zur Finanzierung des 
Weiterbaus der 
U 5

Zuwendungen nach §§ 23, 
44 LHO
Mittelabruf nach 
Baufortschritt

0730 89102

0750
alt 1210

23190 Zuwendungen vom Bund 
für konsumtive Zwecke    

siehe 1210 0,0 Pflege, Erhaltung und 
Instandsetzung der Gräber 
der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft gemäß 
Bundes-Gräbergesetz.

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO, VOL
Leistungen an Kirchen für 
Pflegearbeiten auf 
konfessionellen 
Friedhöfen und Ruhe-
rechtsentschädigungen, 
Verrechnung adäquater 
Leistungen mit den 
Bezirken (Kapitel 47 23, 
Titel 381 30, 111 52 und 
231 04). Unmittelbare 
Weiterleitung der 
Ruherechtsentschädigung 
an die Bezirke ohne 
"Umweg" über den 
Ausgabetitel 98190.

0750 54690

0751
alt 1211

23190 Zuweisungen des Bundes 
für konsumtive Zwecke

siehe 1211 58,4 Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Entstehung 
eines 4 km langen 
Waldklimapfades in den 
Jahren 2014-2017 im Berliner 
Grunewald

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO in Verbindung 
mit VOL/A bzw. VOF.

0751 54690 
42890
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Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

0810
alt 0310

23116 Zuweisungen des Bundes 
für konsumtive Zwecke 
aufgrund des 
Hauptstadtkulturfonds

siehe 0310 9.866,0 Förderung von Projekten und 
Veranstaltungen aus dem 
Hauptstadtkulturfonds

Förderung von Projekten 
und Veranstaltungen aus 
dem Hauptstadt-
kulturfonds

0810 68616
42731

0810
alt 0310

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

siehe 0310 3.000,0 Merkansatz für die drei 
Ausgabetitel

grds. Zuwendung 0810 68290
68390
68590

0813
alt 0313

23102 Ersatz von 
Verwaltungsausgaben 
durch den Bund

siehe 0313 933,0 Erwartete Finanzierung von 
50 v.H. der 
Personalausgaben der 
Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand (GDW)

jährlicher Zuwendungs-
bescheid

0813 diverse

0813
alt 0313

23112 Zuweisung des Bundes für 
konsumtive Zwecke

siehe 0313 250,0 Erwartete Finanzierung von 
50 v.H. der sächlichen 
Verwaltungsausgaben der 
GDW

jährlicher Zuwendungs-
bescheid

0813 diverse

0814
alt 0314

23102 Ersatz von 
Verwaltungsausgaben 
durch den Bund

siehe 0314 209,0 Personalkosten für die 
gesetzlich vorgeschriebene 
Sicherungsverfilmung

gemäß Tarif 0814 42830
42831

08 20
alt 0320

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

siehe 0320 348,0 Erhaltung jüdischer Fried- 
höfe gemäß der Bund-Länder-
Vereinbarung vom 21.6.1957; 
Jüdische Gemeinde und 
Adass Jisroel.

Projektförderung; setzt 
Beteiligung des Landes zu 
50 % voraus.

0820 68590
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Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen / Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

0901
neu 0601

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

631,6 siehe 0601 ab 2015 Bundesprogramm 
"Demokratie leben! Aktiv 
gegen Rechtsextremismus, 
Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit" (ab 
2015 unter dem Namen, lief 
bis 2014 unter dem Namen 
"Kompetenz stärken")

Gewährung von 
Zuwendungen gem. §§ 
23, 44 LHO

0901              
neu 0601

42890
68690

0910 
neu 1120

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

3.684,1 siehe 1120 a) Bundesprogramm zur 
arbeitsmarktlichen 
Unterstützung von 
Bleibeberechtigten und 
Flüchtlingen mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt
Projekt: bridge - Berliner 
Netzwerke für Bleiberecht; 
b) Bundesprogramm: 
Integration durch 
Qualifizierung (IQ) Projekt: 
Regionales IQ Netzwerk 
Berlin (IQ NW Berlin)

a) +b) Beteiligung des 
Bundes (BMAS). Die 
Zuweisung der Mittel 
erfolgt nach Abforderung 
und nach Feststellung der 
Ist-Auszahlungen bei den 
jeweiligen Ausgabetiteln 
nach dem 
Erstattungsprinzip     
b) Vergabe gem. § 55 
LHO i. V. m. VOL/A, 
Vertragsrecht  b) Mittel 
vom BMFSFJ werden per 
Mittelabforderung 
zugewiesen. 

0910                   
neu 1120

42890
68590

0920
alt 1110

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

siehe 1110 0,0 Förderung der 
Beratungsstelle "Gegenwind" 
aus dem Fonds nach § 5 
Mauergrundstücksgesetz

(Förderung ist 2016 
ausgelaufen)

Vergabe einer Zuwendung 
nach §§ 23 und 44 LHO.

1110            
neu 0920

68490

0920
alt 1110

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

siehe 1110 600,0 Förderung von Maßnahmen 
der Assistierten Reproduktion

Vergabe von 
Zuwendungen nach §§ 23 
und 44 LHO.

1110            
neu 0920

68490

0940
neu 1140

23148 Anteil des Bundes an den 
Zuschüssen nach dem 
Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz (AFBG)

2.312,2 siehe 1140 Aufstiegsfortbildung Beteiligung des Bundes in 
Höhe von 78 v. H. der 
Maßnahmekosten, 
Zuschüsse gem. AFBG

0940                   
neu 1140

68132

0940
neu 1140

23590 Zweckgebundene 
Einnahmen von 
Sozialversicherungs- 
trägern und der 
Bundesagentur für Arbeit 
für konsumtive Mittel

2.129,6 siehe 1140 Beteiligung der Agentur für 
Arbeit an dem Projekt "Komm 
auf Tour" (für eine 
stärkenbasierte Lebens- u. 
Berufsentwicklungsplanung 
von jungen Menschen)

Weiterleitung von 
Bundesmitteln zu 100 % 
zur Gewährung einer 
Zuwendung nach §§ 23 
und 44 LHO unter 
Beteiilgung des Landes 
(Kooperation zwischen 
BA, SenAIF, 
SenBildWisForsch, BZgA)

0940                     
neu 1140

68476
68490
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Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft  / Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

1010 23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

722,0 1,0 ESF-Projekt Instrument Nr. 
16 
"Berufsorientierung/Erhöhung 
der Berufswahlkompetenz 
von Schülern" - 
Kofinanzierung über die 
Arbeitsagenturen

Mittel kommen von der 
Bundesagentur für Arbeit; 
Verwaltung über die EFG 
Berlin GmbH

1010 68590

1010 23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

15,0 0,0 Projekt "Vernetzungsstelle
Schulverpflegung"

Mittel kommen von der 
Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und 
Ernährung und werden als 
Zuwendung weitergereicht
(Ende der Projektlaufzeit:
Oktober 2016)

1010 68590

1012 33102 Zuweisungen des Bundes 
für Investionen

2.234,0 2.234,0 Die Länder haben bis zum 
31.12.2013 gem.§ 2 Abs 2 
des Gesetzes zur 
Entflechtung von 
Gemeinschaftsaufgaben und 
Finanzhilfen 
(Entflechtungsgesetz-
EntflechtG) einen Betrag in 
Höhe von 19,9 Mio. € aus 

dem Haushalt des Bundes 
(Kompensationsmittel) 
erhalten, der für die 
Finanzierung von Ausgaben 
im Bereich der 
Bildungsplanung einzusetzen 
war. Dem Land Berlin stand 
bisher ein Betrag in Höhe von 
2.234,0 T € zur 

Verfügung.Für die ab Januar 
2014 weiterhin erforderlichen 
Beträge ist die 
gruppenspezifische 
Zweckbindung entfallen.Die 
Beträge unterliegen ab 
1.1.2014 bis zum 31.12. 2019 
einer investiven 
Zweckbindung

Mittel kommen vom 
Bundesministerium für 
Bildung und 
Forschung,werden nur als 
Einnahme gebucht und 
nicht Ausgabetiteln für 
Zuwendungen 
zugeordnet.

1012 23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

197,1  47,2 Die ausgegebenen Mittel 
werden im Einzelfall durch 
vertragliche Vereinbarungen 
zugewiesen und sind daher 
tatsächlich höher. 

Mittel kommen u.a. von 
der Bundesagentur für 
Arbeit (Berlin  Süd), vom 
BIBB und von der 
Bundeskasse Trier 
Mittelverwalter ist der 
Bereich Bildung 

1012 42790
51190          
52590
52594
52790
53190
54690
68590
68690

1014 28290 Sonstige Zuwendungen für 
konsumtive Zwecke

0,0 0,0 Finanzierung Berliner 
Seminare zu Politik und 
Zeitgeschichte; Anteilige 
Finanzierung im Rahmen von 
Kooperationen; Die Mittel 
werden von der 
Bundeszentrale für politische 
Bildung im Wege einer 
Kooperationsvereinbarung 
zur Verfügung gestellt

Vergabe nach § 55 LHO 
und VOL/A.

1014 54690

1021 23190 Zuwendungen vom Bund
für konsumtive Zwecke

146,3 10,7 z.B. Zuweisungen des 
Bundes für die Realisierung 
des Bund-Länder-Programms 
Lehrstellen Ost

Verteilung der Mittel nach 
besetzten Schülerplätzen

1021 42890
51190           
54690
67190
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Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

1040 23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

2.675,1 2,0 Umsetzung der 
Bundesinitiative Netzwerke 
Frühe Hilfen und 
Familienhebammen

Schwerpunktmäßig erfolgt 
die Umsetzung dieser 
Bundesinitiative in den 
Bezirken des Landes 
Berlin, Koordinierung 
erfolgt durch SenBJF, 
Mittelbereitstellung durch 
das BMFSFJ

1040 42790
42890
51190
67193

1040 33493 Zuweisungen vom Bund 
für Investitionen zum 
Ausbau der 
Kinderbetreuung

12.502,9 1.798,3 Schaffung und Sicherung von 
Plätzen in Kindertages-
einrichtungen und 
Kindertagespflege für Kinder 
unter drei Jahren; seit 2015 
Schaffung und Ausstattung 
zusätzlicher 
Betreuungsplätze für Kinder 
unter drei Jahren

Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und 
Ländern sowie Gesetz 
über die Finanzhilfen des 
Bundes zum Ausbau der 
Tagesbetreuung für 
Kinder; Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes 
über die Finanzhilfen des 
Bundes zum Ausbau der 
Kindertagesbetreuung für 
Kinder und zur Änderung 
des Kinderbetreuungs-
finanzierungsgesetzes. 
Gesetz zur weiteren 
Entlastung von Ländern 
und Kommunen ab 2015 
und zum quantitativen und 
qualitativen Ausbau der 
Kindertagesbetreuung 
sowie zur Änderung des 
Lastenausgleichs- 
gesetzes. 
Mittelbereitstellung durch 
das BMFSFJ.

1040 89393

1040 33494 Zuweisungen für 
Investitionen aus dem 
Bundesprogramm zum 
Ausbau der 
Kinderbetreuung 2013-
2014

1.640,3 1,0 Schaffung zusätzlicher 
Betreuungsplätze für Kinder 
unter drei Jahren in 
Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege 
Ab 2017 Schaffung oder 
Ausstattung zusätzlicher 
Betreuungsplätze in 
Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege

Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und 
Ländern sowie Gesetz 
über die Finanzhilfen des 
Bundes zum Ausbau der 
Tagesbetreuung für 
Kinder; Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes 
über die Finanzhilfen des 
Bundes zum Ausbau der 
Kindertagesbetreuung für 
Kinder und zur Änderung 
des Kinderbetreuungs-
finanzierungsgesetzes. 
Mittelbereitstellung durch 
das BMFSFJ.

1040 89394

1070 23159 Zuweisungen des Bundes 
für den Hochschulpakt 
2020

167.336,1 siehe 0330 Schaffung zusätzlicher 
Stellen an Hochschulen, 
Erhöhung des Anteils an 
Studienanfängerplätzen an 
Fachhochschulen und 
Ausbau des Frauenanteils 
bei der Besetzung von 
Professuren und sonstigen 
Stellen

a) 
Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und 
Ländern,
b) Hochschulverträge 
2014-2017, 
c) Charité-Vertrag 2014-
2017,
d) Vereinbarung zwischen 
SenBJW und den 
Hochschulen des Landes 
Berlin zur "Berliner 
Qualitätsoffensive für die 
Lehre."

1070 68559
68520
68534
68543
68561
68562
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Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

1070 33111 Kompensationsleistungen 
des Bundes für den 
Hochschulbau

34.194,0 siehe 0330 Kompensation nach 
Abschaffung der 
Gemeinschaftsaufgabe 
"Ausbau und Neubau von 
Hochschulen einschließlich 
Hochschulklinika" bis 2019

a) Artikel 143 c Absatz 1 
GG in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 des 
Entflechtungsgesetzes zur 
Ausfinanzierung 
begonnener 
Hochschulbaumaß-
nahmen
b) Artikel 4 des 
Aufbauhilfegesetzes vom 
15.07.2013.

1070 diverse Titel 
HGr. 8

1070 33112 Zuweisungen des Bundes 
nach Art. 91 b 
Grundgesetz für 
Forschungsbauten an 
Hochschulen

10.330,2 siehe 0330 hälftiger Bundeszuschuss zur 
Errichtung von 
Forschungsbauten sowie von 
Großgeräten an Hochschulen 
bis 2019

Ausführungsvereinbarung 
zwischen Bund und 
Ländern

1070

1250

89410
89420
89494
70408

1091 23101 Ersatz von Ausgaben 
durch den Bund

1.122,3 siehe 0391 Zuweisungen des 
Auswärtigen Amtes (AA) -
Personal- und Sachkosten für 
die Beratungsstelle im 
Pädagogischen 
Austauschdienst der KMK. 
Bewilligung durch das 
Bundesverwaltungsamt als 
Projektförderung

Bewirtschaftung durch das 
Sekretariat der KMK: 
Personal- und 
Sachausgaben für die 
Beratungsstelle

1091 42890
div.Teil-

ansätze in 
den Titeln 

des 
Sekretariats-

haushalts

1091 23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

5.028,6 siehe 0391 Zuweisungen des 
Auswärtigen Amtes (AA) für 
Prämienprogramm (einschl. 
PASCH), Schüleraustausch- 
programme, Weiterbildungs- 
programme für deutsch- 
sprechende Lehrer von 
Auslandsschulen, 
Hospitationsaufenthalte und 
Fortbildung für ausländische 
Deutschlehrer (einschl. 
PASCH), Fremdsprachen- 
assistentenaustausch, 
Einführungstagungen 
Fremdsprachenassistenten
Bewilligung der Projekte 
durch das 
Bundesverwaltungsamt als 
Projektförderung - 
größtenteils als 
Vollfinanzierung

Bewirtschaftung durch das 
Sekretariat der KMK: 
Finanzierung von 
Programmen im Auftrag 
des Auswärtigen Amts  in 
Absprache mit dem 
Auswärtigen Amt - 
Grundlage sind die 
jährlichen Protokolle über 
die Durchführung der 
Programme sowie die jew. 
Finanzierungspläne und 
Programmraster

1091 52590
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Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales / Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

1110     
neu 0920

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

99,0 siehe 0920 Förderung der 
Beratungsstelle "Gegenwind" 
aus dem Fonds nach § 5 
Mauergrundstücksgesetz
(Förderung ist 2016 
ausgelaufen)

Vergabe einer Zuwendung 
nach §§ 23 und 44 LHO.

1110            
neu 0920

68490

1110
neu 0920

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

50,0 siehe 0920 Förderung von Maßnahmen 
der Assistierten Reproduktion

Vergabe von 
Zuwendungen nach §§ 23 
und 44 LHO.

1110             
neu 0920

68490

1120
alt 0910

23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

siehe 0910 2,0 a) Bundesprogramm zur 
arbeitsmarktlichen 
Unterstützung von 
Bleibeberechtigten und 
Flüchtlingen mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt
Projekt: bridge - Berliner 
Netzwerke für Bleiberecht; 
b) Bundesprogramm: 
Integration durch 
Qualifizierung (IQ) Projekt: 
Regionales IQ Netzwerk 
Berlin (IQ NW Berlin)

a) +b) Beteiligung des 
Bundes (BMAS). Die 
Zuweisung der Mittel 
erfolgt nach Abforderung 
und nach Feststellung der 
Ist-Auszahlungen bei den 
jeweiligen Ausgabetiteln 
nach dem 
Erstattungsprinzip     
b) Vergabe gem. § 55 
LHO i. V. m. VOL/A, 
Vertragsrecht  b) Mittel 
vom BMFSFJ werden per 
Mittelabforderung 
zugewiesen. 

 0910                 
neu 1120

42890
68590

1140
alt 0940

23148 Anteil des Bundes an den 
Zuschüssen nach dem 
Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz (AFBG)

siehe 0940 2.400,0 Aufstiegsfortbildung Beteiligung des Bundes in 
Höhe von 78 v. H. der 
Maßnahmekosten, 
Zuschüsse gem. AFBG

0940             
neu 1140

68132

1140
alt 0940

23590 Zweckgebundene 
Einnahmen von 
Sozialversicherungs-
trägern und der 
Bundesagentur für Arbeit 
für konsumtive Mittel

siehe 0940 3.300,0 Beteiligung der Agentur für 
Arbeit an dem Projekt "Komm 
auf Tour" (für eine 
stärkenbasierte Lebens- u. 
Berufsentwicklungsplanung 
von jungen Menschen) und 
dem Programm Berliner 
vertiefte Berufsorientierung 
(BVBO)

Weiterleitung von 
Bundesmitteln zu 100% 
zur Gewährung einer 
Zuwendung nach §§ 23 
und 44 LHO unter 
Beteiilgung des Landes 
(Kooperation zwischen 
BA, SenIAS, 
SenBildJugFam, BZgA)

0940            
neu 1140

68476
68490

1164 23101 Ersatz von Ausgaben 
durch den Bund

0,0 1,0 Ersatzleistungen des Bundes 
i.H.v. 100 v.H. gem. § 51 
Zivildienstgesetz 
(ZDG) an Berliner 
Zivildienstleistende wegen 
erlittener Zivil-
dienstbeschädigungen

Einzelantragsverfahren. 
Der Ersatz der Ist-
Ausgaben wird monatlich 
im Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen-
Verfahren (HKR-
Verfahren) mit der 
Bundeskasse Trier, 
Dienstsitz Kiel 
reguliert.

1164 68106

1164 23123 Anteil des Bundes an den 
Leistungen wegen 
Impfschäden

152,1 167,0 Ersatzleistungen des Bundes 
i.H v. 50 v.H. an den 
Leistungen nach § 10 Abs. 3 
Anti-DHG

Gesetzliche Leistungen, 
die auf der Grundlage von 
Antragsverfahren gewährt 
werden. Der Ersatz der Ist-
Ausgaben wird monatlich 
im HKR-Verfahren mit der 
Bundeskasse Trier, 
Dienstsitz Kiel auf der 
Grundlage eines in 
Abstimmung mit dem 
Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) vom 
Bundesverwaltungsamt 
(BVA) Köln zugewiesenen 
Limits reguliert.

1164 68126

Die Inanspruchnahme des Förderprogramms Assistierte Reproduktion fiel im Jahr 2016 geringer aus als erwartet. Grund für die geringe Inanspruchnahme waren die 
fehlende Förderung des ersten Behandlungsversuches sowie die ausschließliche Förderung von Ehepaaren. Die Richtlinie des Landes Berlins wird in diesem Jahr auf die 
Förderung unverheirateter Paare erweitert, daher ist mit einem deutlichen Antragsanstieg im Jahr 2017 zu rechnen.
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Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

1164 23125 Anteil des Bundes an den 
Entschädigungen an Opfer 
von Gewalttaten 

4.748,7 4.965,0 Ersatzleistungen des Bundes  
i.H.v. 22 v.H. an den 
Geldleistungen und 
Sachleistungen an Opfer von 
Gewalttaten - Sonderfür-
sorgeleistungen - nach dem 
Gesetz über die 
Entschädigung für Opfer von 
Gewalttaten (OEG)

Gesetzliche Leistungen, 
die auf der Grundlage von 
Antragsverfahren gewährt 
werden. Der Ersatz der Ist-
Ausgaben wird monatlich 
im HKR-Verfahren mit der 
Bundeskasse Trier, 
Dienstsitz Kiel bzw. bei 
Darlehen mit der 
Bundeskasse Halle 
reguliert.

1164 68133
86324

1164 23129 Anteil des Bundes an den 
Entschädigungsleistungen 
an Opfer von SED-Unrecht

17.580,6 18.754,0 Ersatzleistungen des Bun-
des i.H.v. 65 v.H. nach dem 
Strafrechtlichen Rehabilitie-
rungsgesetz (StrRehaG), 
Versorgungs- und 
Fürsorgeleistungen nach §§ 
21, 22 des 1. SED-UnBerG 
sowie Entschädi-
gungsleistungen nach § 17a 
des 3. SED-UnBerG 
(Opferrente); Ersatz-
leistungen d. Bundes i.H.v. 
57 v.H. nach dem Ver-
waltungsrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz 
(VwRehaG); Versorgungs- 
und Fürsorgeleistungen nach 
§§ 3, 4 des 2. SED-UnBerG

Gesetzliche Leistungen, 
die auf der Grundlage von 
Antragsverfahren gewährt 
werden. Der Ersatz der Ist-
Ausgaben wird monatlich 
im HKR-Verfahren mit der 
Bundeskasse Trier, 
Dienstsitz Kiel reguliert.

1164 68145

1166 23128 Ersatz von Leistungen 
nach dem Strafrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz 
durch den Bund

177,3 333,0 Ersatzleistungen des Bundes 
i.H.v. 65 v.H. für Leistungen 
(Kapitalentschädigung) nach 
dem Strafrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz 
(StrRehaG)

Gesetzliche Leistungen, 
die auf der Grundlage von 
Antragsverfahren gewährt 
werden. Der Ersatz der Ist-
Ausgaben wird monatlich 
im HKR-Verfahren mit der 
Bundeskasse Trier, 
Dienstsitz Kiel auf der 
Grundlage eines vom 
Bundesamt für Justiz 
angewiesenen Limits 
reguliert.

1166 68138
68145

1166 23129 Anteil des Bundes an den 
Entschädigungs-
leistungen an Opfer von 
SED-Unrecht

288,9 294,0 Ersatzleistungen des Bundes 
i.H.v. 60 v.H. für Ent-
schädigungsleistungen an 
Opfer von SED-Unrecht nach 
dem Beruflichen 
Rehabilitierungsgesetz 
(BerRehaG)

Gesetzliche Leistungen, 
die auf der Grundlage von 
Antragsverfahren gewährt 
werden. Der Ersatz der Ist-
Ausgaben wird monatlich 
im HKR-Verfahren mit der 
Bundeskasse Trier, 
Dienstsitz Kiel reguliert.  

1166 68145

1169 23102 Ersatz von Verwaltungs-
ausgaben durch den Bund

12.124,8 15.076,0 Nach der Verwaltungs-
vereinbarung vom 
9.1./21.3.1951 erstattet der 
Bund (hier: Die Beauftragte 
der Bundesregierung für 
Kultur und Medien - BKM) 
alle die eigenen Einnahmen 
übersteigenden Personal- 
und Sachausgaben der 
Deutschen Dienststelle 
(WASt) zu 100 v.H.

Monatliche Abschlags-
zahlungen mit Anpassung 
an die Entwicklung der Ist-
Ausgaben. Die Endab-
rechnung mit Regulierung 
der errechneten Über- 
bzw. Unterdeckung erfolgt 
im Januar des 
Folgejahres.

1169 alle

1192 23124 Anteil des Bundes an den 
Ausgaben bei Kapitel 1192

5.692,7 6.088,0 Anteil des Bundes i.H.v. 80 
v.H. an den  Aufwendungen 
des Landes Berlin für die 
Kriegsopferfürsorge nach §§ 
25 bis 27 des Gesetzes über 
die Versorgung der Opfer des 
Krieges 
(Bundesversorgungsgesetz - 
BVG)

Gesetzliche Leistungen, 
die durch 
Antragsverfahren 
beschieden werden. Der 
Ersatz der Ist-Ausgaben 
wird monatlich im HKR-
Verfahren mit der 
Bundeskasse Trier, 
Dienstsitz Kiel  bzw. bei 
Darlehen mit der 
Bundeskasse Halle 
reguliert.

1192 alle außer 
63104
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Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

1210
neu 0750

23190 Zuwendungen vom Bund 
für konsumtive Zwecke    

2.763,8 siehe 0750 Pflege, Erhaltung und 
Instandsetzung der Gräber 
der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft gemäß 
Bundes-Gräbergesetz.

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO, VOL
Leistungen an Kirchen für 
Pflegearbeiten auf 
konfessionellen 
Friedhöfen und Ruhe-
rechtsentschädigungen, 
Verrechnung adäquater 
Leistungen mit den 
Bezirken (Kapitel 47 23, 
Titel 381 30, 111 52 und 
231 04). Unmittelbare 
Weiterleitung der 
Ruherechtsentschädigung 
an die Bezirke ohne 
"Umweg" über den 
Ausgabetitel 98190.

1210
1210
1210

54690    
68290    
98190

1210 33102 Zuweisungen des Bundes 
für Investitionen

58,6 0,0 Beteiligung des Bundes an 
den Kosten zur Errichtung 
eines Gedenk- und 
Informationsortes für die 
Opfer der NS "Euthanasie-
Morde in Berlin

Mittelabruf auf Grundlage 
einer Verwaltungsverein-
barungAuftragsvergabe 
gemäß 
§ 55 LHO in Verbindung 
mit VOL/A bzw. VOF.

1210 89374

1211
neu  0751

23190 Zuweisungen des Bundes 
für konsumtive Zwecke

164,0 siehe 0751 Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Entstehung 
eines 4 km langen 
Waldklimapfades in den 
Jahren 2014-2017 im Berliner 
Grunewald.

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO in Verbindung 
mit VOL/A bzw. VOF.

1211 54690                                                                                                                          
42890

1220 23190 Zweckgebundene 
Einnahmen vom Bund für 
konsumtive Zwecke

33,6 0,0 Beteiligung des Bundes an 
den Ausgaben für Planungen 
von Wettbewerben im 
Zusammenhang mit der 
Parklandschaft Gatow

Mittelabruf auf Grundlage 
einer Verwaltungs-
vereinbarung

1220 52690

1220 33122 Zuweisungen des Bundes 
für sonstige Investitionen

0,0 4.480,0 Der Bund beteiligt sich mit 
Zuschüssen in Höhe von
64 v.H. an der 
Entwicklungsmaßnahme 
"Parlaments- und 
Regierungsviertel".

Mittelabruf durch den 
treuhänderischen 
Entwicklungsträger in 
Abhängigkeit vom 
Maßnahmenfortschritt.

1220 89443

1240 23101 Ersatz von Ausgaben 
durch den Bund

0,0 480,0 Es wird erwartet. dass sich 
der Bund an den Ausgaben 
für die Sicherung und 
Nachnutzung (Erarbeitung 
von Strategien, Konzepten 
und konkreten Maßnahmen) 
des Geländes und der 
Gebäude des Flughafens 
Tegel beteiligt.

§§ 55 LHO, VOL. 1240 54047
54065

(ab 2016 
wurde der 

Titel 54065 
in den Titel 

54047 
integriert)

1240 33102 Zuweisungen des Bundes 
für Investitionen

1.298,9 6.114,0 Der Bund beteiligt sich mit 
Zuwendungen in Höhe von 
67 v.H. im Rahmen des 
Programms "Förderung von 
Investitionen in nationale 
UNESCO-
Weltkulturerbestätten".
Dieses Programm wurde 
2014 beendet. Ab 2014 
beteiligt sich der Bund an 
dem neuen Programm 
"Nationale Projekte des 
Städtebaus" mit 
Zuwendungen in Höhe von 
2/3 an den Ausgaben.

Auftragswirtschaft durch 
Bezirke, 
Zuwendungsbescheide 
nach §§ 23, 44 LHO.

1240 89361
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Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

1240 33122 Zuweisungen des Bundes 
für sonstige Investitionen

0,0 250,0 Es wird erwartet, dass sich 
der Bund an den Ausgaben 
für die Sicherung und 
Nachnutzung (Investitionen) 
des Flughafens Tegel 
beteiligt.

Mittelabruf durch den 
treuhänderischen 
Entwicklungsträger in 
Abhängigkeit vom 
Maßnahmenfortschritt.

1240 89365

1240 33131 Zuweisungen des Bundes 
für städtebauliche 
Sanierungs- und 
Entwicklungs-
maßnahmen

30.091,3 32.931,0 Der Bund beteiligt sich im 
Rahmen der Verwaltungs-
vereinbarungen "Städte-
bauförderung" und "Inves-
titionspakt" auf der Grund-
lage von  Art. 104 b GG an 
der Finanzierung städte-
baulicher Sanierungs- und 
Entwicklungsmaß-
nahmen, der Weiterent-
wicklung großer Neubau-
gebiete, an der Sicherung 
und dem Erhalt histo-
rischer Stadtkerne, an der 
Förderung von Stadtteilen mit 
besonderem Ent-
wicklungsbedarf, des 
Stadtumbaus sowie von 
Aktiven Stadt- und 
Ortsteilzentren (je nach 
Programmbereich bis zu 50 
v.H.). 

gemäß Verwaltungs-
vereinbarungen 
"Städtebauförderung"  
(Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO, VOB/VOL, 
Zuwendungen nach §§ 23, 
44 LHO)

1240

         

4200
(Bezirke)

54010
54021 
88305 
89362 
89363 
89367 
89368 
89371
89372 
89380      

88305
89331
89339

1250 33102 Zuweisungen des Bundes 
für Investitionen 

0,0 315,0 Der Bund beteiligt sich mit 
Mitteln des Programms 
"Förderung des Baues von 
Sportstätten für den 
Spitzensport" in Höhe von 
3.452 T€ an den 

Gesamtkosten der 
Maßnahme "Sportforum 
Berlin, Dachsanierung und 
Standsicherheit 
Trainingshallenkomplex".

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO/ VOB.

1250 71400

1250 33121 Zuweisungen des Bundes 
für Baumaßnahmen 

0,0 1.250,0 Der Bund beteiligt sich mit 
bis zu 28.100 T€ an den 

Gesamtkosten zur Sanierung 
und Erweiterung des 
Bauhaus-Archivs/Museum für 
Gestaltung

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO/ VOB.

1250 70122

1250 33190 Zuwendungen vom Bund 
für Investitionen

32.001,6 0,0 Der Bund beteiligt sich 
entsprechend dem 
Hauptstadtvertrag mit bis zu 
200,0 Mio. € an den 

Gesamtkosten der Sanierung 
und Grundinstandsetzung der 
Staatsoper. 

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO/ VOB.

1250 70108

1270
neu 0730

23190 Zuwendungen vom Bund 
für konsumtive Zwecke

86,1 siehe 0730 Finanzierung von 
zukunftsorientierten 
Entwicklungsmaß-
nahmen.

Zuwendungen gemäß 
§§ 23, 44 LHO sowie 
privat- u. öff.-rechtliche 
Verträge zur 
Forschungsbegleitung.

1270 54690
68390         

1270
neu 0730

33103 Zuweisungen aus dem 
Mineralölsteuer-
aufkommen

58.781,0 siehe 0730 Kompensationszahlungen 
des Bundes nach dem 
Entflechtungsgesetz für 
Maßnahmen des ÖPNV und 
des kommunalen 
Straßenbaus  und 
Finanzhilfen nach dem 
Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz 
(Bundesprogramm)

Zuwendungen nach §§ 23, 
44 LHO, Auftragsvergabe 
im Rahmen des 
Generalübernehmervertra
ges LSA und 
Auftragserteilung nach § 
55 LHO/VOL/VOB für die 
Radwegesanierung und 
bezirkliche Straßen-
unterhaltung     

1270
1270
1271

Epl 38
(Bezirke)

52108 
89102 
54022 
52101

1270
neu 0730

33136 Zuwendungen des Bundes 
für Investitionen aufgrund 
des Hauptstadtvertrages

3.000,0 siehe 0730 zur Finanzierung des 
Weiterbaus der 
U 5

Zuwendungen nach §§ 23, 
44 LHO
Mittelabruf nach 
Baufortschritt

1270 89102
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Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

1280      
neu 0720

23112 Zuweisungen des Bundes 
für konsumtive Zwecke

4.466,1 siehe 0720 Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Sanierung 
von Boden- und 
Grundwasserverunreini-
gungen: 75 v.H. auf 
Grundstücken im Großprojekt 
"Industriegebiet Spree" (Ober- 
und Niederschöneweide, 
Rummelsburg, Adlershof und 
Johannisthal) bzw. 
60 v.H. auf Grundstücken 
außerhalb des 
Großprojektes, die auf Antrag 
nach dem 
Umweltrahmengesetz von 
den Kosten der 
Altlastensanierung freigestellt 
worden sind.

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO/VOL/VOB für 
die Sofortmaßnahmen, 
anteiliger Ausgabenersatz 
an Investoren.

1280 54031

1295 33102 Zuweisungen des Bundes 
für Investitionen

64.022,9 44.719,5 Kompensationszahlungen 
des Bundes nach dem 
Entflechtungsgesetz für die 
Ausfinanzierung von 
Altprogrammen der sozialen 
Wohnraumförderung

entfällt 1295 diverse

Seite 15 von 16



Anlage 1

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Einnahmetitel Betrag in T€ Ausgaben nachgewiesen 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung / Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

1330 33191 Zuweisungen des Bundes 
zur Gemeinschaftsauf-
gabe "Verbesserung der 
regionalen Wirtschafts-
struktur"

72.395,7 68.100,0 Beteiligung des Bundes an 
den Investitionszu-
schüssen zur Durch-
führung von Fördermaß-
nahmen nach dem Gesetz 
über die Gemeinschafts-
aufgabe "Verbesserung der 
regionalen Wirtschafts-
struktur" (GRW); Förderung 
von wirtschaftsnaher 
Infrastruktur kommunaler 
Bereich / gewerblicher 
Wirtschaft / wirtschafts-
naher Infrastruktur für private 
Träger

Beteiligung des Bundes in 
Höhe von 50 v.H.; 
Zuwendung gem. §§ 23, 
44 LHO und nach den 
Regelungen des 
Koordinierungsrahmens 
der GRW 1.7.2014

1330 88306
88307
89231
89232

1340
neu 0340

23112 Zuweisungen des Bundes 
für konsumtive Zwecke

76.998,5 siehe 0340 Anteil des Bundes an den 
Zuwendungen für die 
Forschungseinrichtungen der  
Blauen-Liste-Einrichtungen 
(Betrieb)

Zuwendungen nach § 44 
LHO gemäß Anlage 1 
Nr. 5 zum GWK-
Abkommen auf der 
Grundlage von Art. 
91 b GG

1340 diverse Titel
HGr. 6

1340
neu 0340

33102 Zuweisungen des Bundes 
für Investitionen

13.509,8 siehe 0340 Anteil des Bundes an den 
Zuwendungen für die 
Forschungseinrichtungen der  
Blauen-Liste-Einrichtungen 
(Investitionen)

Zuwendungen nach § 44 
LHO gemäß Anlage 1 
Nr. 5 zum GWK-
Abkommen auf der 
Grundlage von Art. 91 b 
GG

1340 diverse Titel
HGr. 8

1340
neu 0340

33112 Zuweisungen des Bundes 
nach Art. 91  b 
Grundgesetz für 
Forschungsbauten an 
Hochschulen

0,0 siehe 0340 Anteil des Bundes an den mit 
der Beschaffung des Hoch- 
und Höchstleistungsrechner 
der Norddeutschen Länder 
(HLRN) verbundenen 
Baumaßnahmen im Zentrum 
für Informationstechnik

Zuschuss an das Zentrum 
für Informationstechnik - 
ZIB - gemäß § 3 des 
Gesetzes über das 
Zentrum für 
Informationstechnik

1340 89360
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Anlage 2

Verwaltung von EU-Mitteln * gem. Haushaltsplan 2016/2017
   incl. Nachtrag 2017

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Regierende/r Bürgermeister/in

0310       
neu 0810

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

0,0 siehe 0810 Anteil der EU an 
kofinanzierten 
Qualifizierungsmaß-
nahmen im Bereich der Kultur

Zuwendungen nach § 44 
LHO i.V.m. den 
Vorschriften der EU für die 
Vergabe von 
Projektmitteln

0310 68695

0310       
neu 0810

27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 
2014-2020)

0,0 siehe 0810 Anteil der EU an 
kofinanzierten 
Schwerpunktprojekten auf 
dem Gebiet der Kultur:   
Innovation in Bibliotheken, 
Innovationspotenziale

Zuwendungen nach § 44 
LHO i.V.m. den 
Vorschriften der EU für die 
Vergabe von 
Projektmitteln

0310 68696

0330           
alt 1000

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

siehe 1000 1.471,0 Anteil der EU für Zuschüsse 
zu Existenzgründungs-
maßnahmen im 
Hochschulbereich

Zuwendungen nach § 44 
LHO i.V.m. den 
Vorschriften der EU für die 
Vergabe von 
Projektmitteln

0330 68595

0330           
alt 1000

27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-
2020)

siehe 1000 2.040,0 Anteil der EU für die 
Föderaktion 1.9 "Infrastruktur 
für Wissenschaft und 
Forschung"

Zuwendungen nach § 44 
LHO i.V.m. den 
Vorschriften der EU für die 
Vergabe von 
Projektmitteln

0330 68596

0391           
alt 1091

27102 Ersatz von Ausgaben 
durch die EU

siehe 1091 1.209,0 Verwaltungskostenzuschuss 
der EU im Rahmen des 
Programms "Erasmus+"

Bewirtschaftung durch das 
Sekretariat der KMK: 
Personal- und 
Sachausgaben der 
Nationalen Agentur für 
europäische 
Bildungsprogramme im 
Schulbereich (Erasmus+) 
und der NSS für 
eTwinning

0391 42890
51190           
67190

0391         
alt 1091

27290 Zweckgebundene 
Einnahmen aus dem 
Ausland für konsumtive 
Zwecke

siehe 1091 24.422,0 Zuwendungen von der EU 
(Programm Erasmus+) und 
von der US-amerikanischen 
Regierung für GAPP

Bewirtschaftung durch das 
Sekretariat der KMK: 
Grundlage für Erasmus+ 
ist der Programmleitfaden 
der EU-Kommission sowie 
das Arbeitsprogramm der 
NA im PAD, für den 
Zuschuss GAPP 
Absprachen mit dem 
Auswärtigen Amt zur 
Durchführung des GAPP

0391 51190
52590
52690
54690
68590

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€
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Anlage 2

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz / Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

0601 27290 Zweckgebundene 
Einnahmen aus dem 
Ausland für konsumtive 
Zwecke

128,6 2,0 Finanzierung von 
Drittmittelprojekten

0601 42890
68790
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Anlage 2

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

0730         
alt 1270

27201 Zuschüsse der EU für 
konsumtive Zwecke

siehe 1270 0,0 Zuwendungen der EU im 
Rahmen der 
Gemeinschaftsinitiative 
Interreg IV B und Interreg V B  

Privat- und öff.-rechtliche 
Verträge zur 
Forschungsbegleitung

0730 54604

0730            
alt 1270

27290 Zuwendungen aus dem 
Ausland für konsumtive 
Zwecke 

siehe 1270 0,0 Zuwendungen der EU für die 
Finanzierung von 
zukunftsorientierten 
Entwicklungsmaßnahmen

Zuwendungen gemäß 
§§ 23, 44 LHO sowie 
privat- u. öff.-rechtliche 
Verträge zur 
Forschungsbegleitung

0730 54690 
68390         

0721            
alt 1281

27290 Zuschüsse der EU aus 
dem EFF für konsumtive 
Zwecke

siehe 1281 105,0 Beteiligung der EU an 
Aalbesatz in landeseigenen 
Berliner Gewässern im 
Rahmen des von der EU-
Kommission genehmigten 
deutschen 
Aalbewirtschaftungsplans

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO in Verbindung 
mit VOL/A bzw. VOF

0721 51490

0710           
alt  1290

27292 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2007-2013)

siehe 1290 0,0 Durchführung des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres (ESF-
Mittel) in der Förderperiode 
2007-2013

Zuwendungen nach 
§§ 23,44 LHO; 
Auftragsvergabe nach § 
55 LHO, VOL

0710 54692
68492

0710         
alt  1290

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

siehe 1290 1.530,0 EU-Anteil für die 
Durchführung des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres (ESF-
Mittel) in der Förderperiode 
2014-2020

Zuwendungen nach 
§§ 23,44 LHO; 
Auftragsvergabe nach § 
55 LHO, VOL

0710 68495

0710           
alt  1290

27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-
2020)

siehe 1290 681,0 EU-Anteile für die 
Programmträgerschaft sowie 
für Begleitmaßnahmen für 
das Berliner Programm für 
Nachhaltige Entwicklung 
(BENE)

Auftragsvergabe nach § 
55 LHO, VOL; 
Programmträgervertrag

0710 54696

0710         
alt  1290

27297 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2007-
2013)

siehe 1290 0,0 EU-Anteile für die 
Programmträgerschaft sowie 
für Begleitmaß-
nahmen für das 
Umweltentlastungs-
programm II. Die EU erstattet 
50 v.H. der Ausgaben.

Auftragsvergabe nach § 
55 LHO, VOL; 
Programmträgervertrag

0710 54697                              

0710         
alt  1290

34696 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
Investitionen 
(Förderperiode 2014-
2020)

siehe 1290 16.400,0 EU-Anteil für die Förderung 
von Infrastrukturmaßnahmen 
und Zuschüsse an private 
Unternehmen im Rahmen 
des Berliner Programms für 
Nachhaltige Entwicklung 
(BENE) 

Verwaltungsverein-
barungen; Zuwendungen 
nach §§ 23, 44 LHO

0710 88304
89219

0710         
alt  1290

34697 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
Investitionen 
(Förderperiode 2007-
2013)

siehe 1290 0,0 EU-Anteil für Zuschüsse und 
Zuweisungen im Rahmen des 
Umweltentlastungs-
programms II.

Verwaltungsverein-
barungen; Zuwendungen 
nach §§ 23, 44 LHO

0710 88308
89220
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Anlage 2

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

0810            
alt  0310

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

siehe 0310 971,0 Anteil der EU an 
kofinanzierten 
Qualifizierungsmaß-
nahmen im Bereich der Kultur

Zuwendungen nach § 44 
LHO i.V.m. den 
Vorschriften der EU für die 
Vergabe von 
Projektmitteln

0810 686 95

0810          
alt  0310

27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 
2014-2020)

siehe 0310 1.983,0 Anteil der EU an 
kofinanzierten 
Schwerpunktprojekten auf 
dem Gebiet der Kultur:   
Innovation in Bibliotheken, 
Innovationspotenziale

Zuwendungen nach § 44 
LHO i.V.m. den 
Vorschriften der EU für die 
Vergabe von 
Projektmitteln

0810 686 96
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Anlage 2

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen / Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

0901              
neu 0601

27290 Zweckgebundene 
Einahmen aus dem 
Ausland für konsumtive 
Zwecke

128,6 siehe 0601 Einnahmen aus dem EU-
Fonds (AMIF) für die Projekte 
"Berliner Netzwerke für 
Vielfalt" und "Vielfalt in der 
Verwaltung"

Die Mittel dienen in 2016 
zur Finanzierung von zwei 
befristeten 
Beschäftigungspositionen 
und 2017 zur Finanzierung 
von einer befristeten 
Beschäftigungsposition. 

0901          
neu 0601

428 90

0910             
neu 1120

27290 Zweckgebundene 
Einnahmen aus dem 
Ausland für konsumtive 
Zwecke

0,0 siehe 1120 Zuwendungen für diverse 
Träger im Rahmen 
transnationaler Projekte, die 
aus verschiedenen EU-
Haushaltslinien finanziert 
werden.

Zuwendungen; die 
Zuweisung der Mittel 
erfolgt nach Abforderung 
und nach Feststellung der 
Ist-Auszahlungen bei den 
jeweiligen Ausgabetiteln 
nach dem 
Erstattungsprinzip. 

0910               
neu 1120

428 90
685 90

0910               
neu 1120

27292 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2007-2013)

964,8 siehe 1120 Mittelzuweisung der EU für 
die ESF-Förderperiode 
2007-2013 (Ziel 2); 
Erstattungen für Maßnahmen 
Berufl. Qualifizierung junger 
Migranten sowie für die 
Technische Hilfe

EU-Förderrichtlinien;  
Vergabe gem. § 55 LHO 
i. V. m. VOL/A und VOF- 
Verfahren; Vertragsrecht                   

0910             
neu 1120

546 92            
684 92

0910           
neu 1120  

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

0,0 siehe 1120 Mittelzuweisung der EU für 
die ESF-Förderperiode 2014-
2020; Erstattungen für 
Maßnahmen Berufl. 
Qualifizierung junger 
Migranten sowie für die 
Technische Hilfe

EU-Förderrichtlinien;  
Vergabe gem. § 55 LHO  i. 
V. m. VOL/A und VOF- 
Verfahren; Vertragsrecht                   

0910      
neu 1120

684 95

0920 neu                      
1110 alt

27292 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2007-2013)

siehe 1110 0,0 Die ESF-Mittel werden für 
Projekte der beruflichen 
(Re-) Integration 
(Qualifizierung, 
Beschäftigung und Beratung) 
von Menschen mit 
Suchtproblemen zur 
Verfügung gestellt.

Vertrag
Zuwendungen

1110      
neu 0920

546 92
684 92

0920 neu          
alt 1110

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014 - 2020)

siehe 1110 1.820,0 ESF- Mittel für die 
Qualifizierung, Beschäftigung 
und sozialpädagogische 
Unterstützung von 
Drogenabhängigen/ 
Suchtmittelgefährdeten

Zuwendungen 1110       
neu 0920

68495

0940         
neu 1140

27292 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2007-2013)

2.917,2 siehe 1140 Mittelzuweisung der EU für 
die ESF-Förderperiode 
2007-2013 (Ziel 2); 
Erstattungen für 
a) Maßn. der beruflichen 
Weiterbildung, 
Beschäftigungsförderung;
b) Ausbildungsförderung, 
Modellprojekte der 
Arbeitsförderung, bezirkliche 
Beschäftigungsbündnisse
c) Vergütungen der 
Leistungen von Dienstleistern

a)-c) EU-Förderrichtlinien;
a)-b) Zuwendungen gem. 
§§23, 44 LHO
c) Vergabe gem. § 55 LHO 
i.V.m. VOL/A, 
Vergaberecht

0940         
neu 1140

a) 68392
b) 68492
c) 54692

Die ESF-Mittel müssen zunächst aus Landesmitteln verauslagt werden. Die Erstattungen erfolgen im Nachhinein auf der Grundlage der von der ESF-
Bescheinigungsbehörde eingereichten Zahlungsanträge bei der EU-KOM. 
Das von der EU-Kommission vorgegebene Designierungsverfahren für die Förderperiode 2014-2020 ist noch nicht abgeschlossen, so dass bislang noch keine 
Einnahmebuchungen erfolgt sind. Ein erster Antrag des Landes Berlins an die EU-KOM ist für Mitte November 2017 geplant.

Die ESF-Mittel müssen zunächst aus Landesmitteln verauslagt werden. Die Erstattungen erfolgen im Nachhinein auf der Grundlage der von der ESF-
Bescheinigungsbehörde eingereichten Zahlungsanträge bei der EU-KOM. 
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0940          
neu 1140

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

0,0 siehe 1140 Mittelzuweisung der EU für 
die ESF-Förderperiode  2014-
2020; Erstattungen für          
a) Maßn. der beruflichen 
Weiterbildung, 
Beschäftigungsförderung;    
b) Ausbildungsförderung, 
Modellprojekte der 
Arbeitsförderung, bezirkliche 
Beschäftigungsbündnisse     
c) Vergütungen der 
Leistungen von Dienstleistern

a)-c) EU-Förderrichtlinien; 
a)-b) Zuwendungen gem. 
§§23, 44 LHO                    
c) Vergabe gem. § 55 LHO 
i.V.m. VOL/A, 
Vergaberecht

0940        
neu 1140

54695        
68395        
68495

0950 27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive
Zwecke (Förderperiode 
2014 - 2020)

0,0 1.828,0 Mittelzuweisung der EU für
2014- 2020 Erstattung für
Maßnahmen
a ) zur Beratung
von Existenzgründerinnen 
und Unternehmerinnen und 
Kursen sowie für
b ) Maßnahmen der 
frauenspezifischen 
beruflichen Orientierung und 
Qualifizierung

EU Förderrichtlinien,
Zuwendungen gemäß § 
23, 44 LHO

0950 a ) 68418 Nr. 
14

b ) 68418 Nr. 
15

Die ESF-Mittel müssen zunächst aus Landesmitteln verauslagt werden. Die Erstattungen erfolgen im Nachhinein auf der Grundlage der von der ESF-
Bescheinigungsbehörde eingereichten Zahlungsanträge bei der EU-KOM.Das von der EU-Kommission vorgegebene Designierungsverfahren für die Förderperiode 2014-
2020 ist noch nicht abgeschlossen, so dass bislang noch keine Einnahmebuchungen erfolgt sind. Ein erster Antrag des Landes Berlins an die EU-KOM ist für Mitte 
November 2017 geplant.
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Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft  / Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

1000 27292 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2007-2013) 

0,0 0,0 Zuwendungen aus ESF-
Fördermitteln zur 
Durchführung von 
Maßnahmen und Projekten in 
den Bereichen Bildung, 
Jugend und Wissenschaft

Erteilung von 
Zuwendungsbescheiden 
nach § 44 LHO

1000 68592

1000 27297 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke
(Förderperiode 2007-
2013)

0,0 0,0 Anteil der EU an 
kofinanzierten Schwerpunkt-
Projekten auf den Gebieten 
der Wissenschaft und 
Forschung in 
Forschungseinrichtungen und 
Hochschulen 

Zuwendungen nach § 44 
LHO i.V.m. den 
Vorschriften der EU für die 
Vergabe von 
Projektmitteln

1000 68597

1000 27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020) 

0,0 3.422,0 Zuwendungen aus ESF-
Fördermitteln zur 
Durchführung von 
Maßnahmen und Projekten in 
den Bereichen Bildung, 
Jugend und Wissenschaft

Ausschreibungen und 
Abschluss von Verträgen 
oder Erteilung von 
Zuwendungsbescheiden 
nach § 44 LHO 

1000 68595
68695

1000 27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke
(Förderperiode 2014-
2020)

0,0 0,0 Anteil der EU an 
kofinanzierten Schwerpunkt-
Projekten auf den Gebieten 
der Wissenschaft 

Zuwendungen nach § 44 
LHO i.V.m. den 
Vorschriften der EU für die 
Vergabe von 
Projektmitteln

1000 68596

1010 27201 Zuschüsse der EU für 
konsumtive Zwecke

46,8 1,0 Erasmus+ Projekt                
Strategische Partnerschaft 
zwischen Berlin und Wien
"Willkommen - Integration 
von Flüchtlingen in der 
Schule"

Auszahlung über den 
Pädag. Austauschdienst 
der KMK
Ausgaben über Ukto. 212

1010 54690
68590

1010 27201 Zuschüsse der EU für 
konsumtive Zwecke

11,0 0,0 Erasmus+ Projekt                
Europäische Dimension in 
der Staatlichen Europa-
Schule Berlin (SESB)

Auszahlung über den 
Pädag. Austauschdienst 
der KMK
Ausgaben über Ukto. 240

1010 52790
54690

1010 27201 Zuschüsse der EU für 
konsumtive Zwecke

47,0 0,0 Erasmus+ Projekt                
Konsortialantrag Leitaktion 
1/Diversity-Vielfalt gestalten

Auszahlung über den 
Pädag. Austauschdienst 
der KMK
Ausgaben über Ukto. 242

1010 68590

1012 27201 Zuschüsse der EU für 
konsumtive Zwecke

0,0 27,1 Erasmus + -Programm 
Leadership in School  in der  
regionalen Außenstelle 
Reinickendorf

Mittelverwalter ist der 
Stadtschulrat Wien und 
die EBB Europaberatung 
GmbH

1012 68590

1021 27201 Zuschüsse der EU für 
konsumtive Zwecke

1.377,4 9,4 Bildungsprogramm Erasmus+-
Leonardo-Projekt der 
zentralverwalteten Schulen

Mittelverwalter ist die 
Friedrich-List-Schule 
(OSZ) 
Projektmanagement-
Europäische ECVET-
Lernaufenthalte im 
Rahmen von 
Städtenetzwerken:XARXA 
FP-EUROCITIES-AIRE-
Point)

1021 68590

1091 27102 Ersatz von Ausgaben 
durch die EU

1.177,6 siehe 0391 Verwaltungskostenzuschuss 
der EU im Rahmen des 
Programms "Erasmus+"

Bewirtschaftung durch das 
Sekretariat der KMK: 
Personal- und 
Sachausgaben der 
Nationalen Agentur für 
europäische 
Bildungsprogramme im 
Schulbereich (Erasmus+) 
und der NSS für 
eTwinning

1091 42890
51190           
67190
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Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€

1091 27290 Zweckgebundene 
Einnahmen aus dem 
Ausland für konsumtive 
Zwecke

9.392,0 siehe 0391 Zuwendungen von der EU 
(Programm Erasmus+) und 
von der US-amerikanischen 
Regierung für GAPP

Bewirtschaftung durch das 
Sekretariat der KMK: 
Grundlage für Erasmus+ 
ist der Programmleitfaden 
der EU-Kommission sowie 
das Arbeitsprogramm der 
NA im PAD, für den 
Zuschuss GAPP 
Absprachen mit dem 
Auswärtigen Amt zur 
Durchführung des GAPP

1091 51190
525 90
52690
54690
68590
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Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales / Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

1110          
neu 0920

27292 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2007-2013)

2.078,6 siehe 0920 Die ESF-Mittel werden für 
Projekte der beruflichen 
(Re-) Integration 
(Qualifizierung, 
Beschäftigung und Beratung) 
von Menschen mit 
Suchtproblemen zur 
Verfügung gestellt.

Vertrag
Zuwendungen

1110            
neu 0920

54692
68492

1110           
neu 0920

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014 - 2020)

0,0 siehe 0920 ESF- Mittel für die 
Qualifizierung, Beschäftigung 
und sozialpädagogische 
Unterstützung von 
Drogenabhängigen/ 
Suchtmittelgefährdeten

Zuwendungen 1110 68495

1120               
alt  0910

27290 Zweckgebundene 
Einnahmen aus dem 
Ausland für konsumtive 
Zwecke

siehe 0910 0,0 Zuwendungen für diverse 
Träger im Rahmen 
transnationaler Projekte, die 
aus verschiedenen EU-
Haushaltslinien finanziert 
werden.

Zuwendungen; die 
Zuweisung der Mittel 
erfolgt nach Abforderung 
und nach Feststellung der 
Ist-Auszahlungen bei den 
jeweiligen Ausgabetiteln 
nach dem 
Erstattungsprinzip. 

1120 42890
68590

1120               
alt  0910

27292 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2007-2013)

siehe 0910 0,0 Mittelzuweisung der EU für 
die ESF-Förderperiode 
2007-2013 (Ziel 2); 
Erstattungen für Maßnahmen 
Berufl. Qualifizierung junger 
Migranten sowie für die 
Technische Hilfe

EU-Förderrichtlinien;  
Vergabe gem. § 55 LHO 
i. V. m. VOL/A und VOF- 
Verfahren; Vertragsrecht                   

1120 54692
68492

1120              
alt 0910

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

siehe 0910 1.000,0 Mittelzuweisungen der EU für 
die ESF-Förderperiode 2014-
2020; Erstattungen für 
Maßnahmen berufl. 
Qualifizierung junger 
Migranten sowie für die 
Technische Hilfe 

EU-Förderrichtlinien;  
Vergabe gem. § 55 LHO 
i. V. m. VOL/A und VOF- 
Verfahren; Vertragsrecht                   

1120 68495

1140             
alt  0940

27292 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2007-2013)

siehe 0940 0,0 Mittelzuweisung der EU für 
die ESF-Förderperiode 
2007-2013 (Ziel 2); 
Erstattungen für 
a) Maßn. der beruflichen 
Weiterbildung, 
Beschäftigungsförderung;
b) Ausbildungsförderung, 
Modellprojekte der 
Arbeitsförderung, bezirkliche 
Beschäftigungsbündnisse
c) Vergütungen der 
Leistungen von Dienstleistern

a)-c) EU-Förderrichtlinien;
a)-b) Zuwendungen gem. 
§§23, 44 LHO
c) Vergabe gem. § 55 LHO 
i.V.m. VOL/A, 
Vergaberecht

1140 a) 68392
b) 68492
c) 54692

Ein letzter Zahlungsantrag des Landes Berlins für die Förderperiode 2007-2013 wurde im Jahr 2015 gestellt. Die Förderperiode ist abgeschlossen (abschließender 
Durchführungsbericht in der vom ESF-Begleitausschuss am 17.03.2017 genehmigten Fassung).

Die ESF-Mittel müssen zunächst aus Landesmitteln verauslagt werden. Die Erstattungen erfolgen im Nachhinein auf der Grundlage der von der ESF-
Bescheinigungsbehörde eingereichten Zahlungsanträge bei der EU-KOM. 
Das von der EU-Kommission vorgegebene Designierungsverfahren für die Förderperiode 2014-2020 ist noch nicht abgeschlossen, so dass bislang noch keine 
Einnahmebuchungen erfolgt sind. Ein erster Antrag des Landes Berlins an die EU-KOM ist für Mitte November 2017 geplant.

Seite 9 von 13



Anlage 2

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€

1140           
alt 0940

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

siehe 0940 13.024,0 Mittelzuweisung der EU für 
die ESF-Förderperiode 2014- 
2020; Erstattungen für          
a) Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung, 
Beschäftigungsförderung;    
b) Ausbildungsförderung, 
Modellprojekte der 
Arbeitsförderung, bezirkliche 
Beschäftigungsbündnisse, c) 
Vergütungen der Leistungen 
von Dienstleistern         

a)-c) EU-Förderrichtlinien;
a)-b) Zuwendungen gem. 
§§23, 44 LHO
c) Vergabe gem. § 55 LHO 
i.V.m. VOL/A, 
Vergaberecht

1140 54695     
68395     
68495

1150 27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

0,0 2.815,0 Beteiligung des ESF an 
Maßnahmen im 
Behindertenbereich 
"Berufliche Qualifizierung und 
Integration von Menschen mit 
Behinderung" und des 
"Bürgerschaftlichen 
Engagements"

Zuwendungen und 
Zuschüsse

1150 68495

1150 27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-
2020)

0,0 562,0 Beteiligung des EFRE an 
Maßnahmen des EFRE-
Teilprogramms 
"Stadtteilzentren II" im 
Rahmen von ZIS II sowie an 
der Technischen Hilfe 

Zuwendungen und 
Zuschüsse

1150 68496

Die ESF-/EFRE-Mittel müssen zunächst aus Landesmitteln verauslagt werden. Die Erstattungen erfolgen im Nachhinein auf der Grundlage der von der ESF-/EFRE-
Bescheinigungsbehörde eingereichten Zahlungsanträge bei der EU-KOM. 
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Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

1200 27297 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2007 - 
2013)

14,0 90,0 Die EU beteiligt sich im 
Rahmen des Europäischen 
Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), 
Zielgebiet 2, nach dem 
Operationellen Programm für 
Berlin (Förderperiode 2007-
2013) am Aufbau der 
"Geodateninfrastruktur (GDI) 
Berlin" an den 
Gesamtausgaben mit 
50 v.H.

Vergabe gemäß § 55 
LHO/ VOL sowie den EU-
Förderrichtlinien

1200 54085

1200 34697 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
Investitionen 
(Förderperiode 2007 - 
2013)

270,0 265,0 Die EU beteiligt sich im 
Rahmen des Europäischen 
Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), 
Zielgebiet 2, nach dem 
Operationellen Programm für 
Berlin (Förderperiode 2007-
2013) am Aufbau der 
"Geodateninfrastruktur (GDI) 
Berlin" an den 
Gesamtausgaben mit 
50 v.H.

Vergabe gemäß § 55 
LHO/ VOL sowie den EU-
Förderrichtlinien

1200 81240

1205 27290 Zweckgebundene 
Einnahmen aus dem 
Ausland für konsumtive 
Zwecke

0,0 0,0 Zuwendung der EU für das 
Projekt "Move your Mind" im 
Rahmen des Programms 
Leonardo da Vinci

Vergabe gemäß § 55 
LHO/ VOL sowie den EU-
Förderrichtlinien

1205 54690

1240 27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke
(Förderperiode 2014 - 
2020)

0,0 2.243,0 Berlin erhält Mittel der EU aus 
dem EFRE für 
Dienstleistungen, sonstige 
sächliche 
Verwaltungsaufgaben und 
Personalaufwendungen für 
die Programmsteue-
rung der Zukunftsinitiative 
Stadtteil im Rahmen der 
Technischen Hilfe

Aufträge / Verträge gemäß 
§ 55 LHO/ VOL (Vertrag 
Programmservicestelle), 
Dienst- und 
Arbeitsverträge Personal

1240 42896
54696

(nationale
Kofi bei:
54010
54021)

1240 34696 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
Investitionen
(Förderperiode 2014-
2020)

0,0 11.000,0 Für Projekte im Rahmen der 
"Zukunftsinitiative Stadtteil" 
(ZIS II) erhält Berlin Mittel der 
EU aus dem EFRE. Die EU 
beteiligt sich mit 50 v.H. an 
den Gesamtausgaben.

Aufträge gemäß § 55 
LHO/VOB/ VOL sowie 
Zuwendungen gemäß §§ 
23, 44 LHO im Rahmen 
der Verwaltungsvorschrift 
Zukunftsinitiative Stadtteil 
(VV ZIS 2014)

1240 89368
89362
89363

1270      neu 
0730

27201 Zuschüsse der EU für 
konsumtive Zwecke

0,0 siehe 0730 Zuwendungen der EU im 
Rahmen der 
Gemeinschaftsinitiative 
Interreg IV B und Interreg 
V B  

Privat- und öff.-rechtliche 
Verträge zur 
Forschungsbegleitung

1270 54604

1270      neu 
0730

27290 Zuwendungen aus dem 
Ausland für konsumtive 
Zwecke 

47,7 siehe 0730 Zuwendungen der EU für die 
Finanzierung von 
zukunftsorientierten 
Entwicklungsmaßnahmen

Zuwendungen gemäß 
§§ 23, 44 LHO sowie 
privat- u. öff.-rechtliche 
Verträge zur 
Forschungsbegleitung

1270 54690 
68390         

1281      neu 
0721

27290 Zuschüsse der EU aus 
dem EFF für konsumtive 
Zwecke

54,4 siehe 0721 Beteiligung der EU an 
Aalbesatz in landeseigenen 
Berliner Gewässern im 
Rahmen des von der EU-
Kommission genehmigten 
deutschen 
Aalbewirtschaftungsplans

Auftragsvergabe gemäß 
§ 55 LHO in Verbindung 
mit VOL/A bzw. VOF

1281 51490
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1290      neu 
0710

27292 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2007-2013)

0,0 siehe 0710 Durchführung des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres (ESF-
Mittel) in der Förderperiode 
2007-2013

Zuwendungen nach 
§§ 23,44 LHO; 
Auftragsvergabe nach § 
55 LHO, VOL

1290 54692
68492

1290      neu 
0710

27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

0,0 siehe 0710 EU-Anteil für die 
Durchführung des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres (ESF-
Mittel) in der Förderperiode 
2014-2020

Zuwendungen nach 
§§ 23,44 LHO; 
Auftragsvergabe nach § 
55 LHO, VOL

1290 68495

1290      neu 
0710

27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-
2020)

0,0 siehe 0710 EU-Anteile für die 
Programmträgerschaft sowie 
für Begleitmaßnahmen für 
das Berliner Programm für 
Nachhaltige Entwicklung 
(BENE).

Auftragsvergabe nach § 
55 LHO, VOL; 
Programmträgervertrag

1290 54696

1290      neu 
0710

27297 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2007-
2013)

0,0 siehe 0710 EU-Anteile für die 
Programmträgerschaft sowie 
für Begleitmaß-
nahmen für das 
Umweltentlastungs-
programm II. Die EU erstattet 
50 v.H. der Ausgaben.

Auftragsvergabe nach § 
55 LHO, VOL; 
Programmträgervertrag

1290 54697

1290      neu 
0710

34696 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
Investitionen 
(Förderperiode 2014-
2020)

0,0 siehe 0710 EU-Anteil für die Förderung 
von Infrastrukturmaßnahmen 
und Zuschüsse an private 
Unternehmen im Rahmen 
des Berliner Programms für 
Nachhaltige Entwicklung 
(BENE) 

Verwaltungsverein-
barungen; Zuwendungen 
nach §§ 23, 44 LHO

1290 88304                                                                                         
89219

1290      neu 
0710

34697 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
Investitionen 
(Förderperiode 2007-
2013)

0,0 siehe 0710 EU-Anteil für Zuschüsse und 
Zuweisungen im Rahmen des 
Umweltentlastungs-
programms II.

Verwaltungsverein-
barungen; Zuwendungen 
nach §§ 23, 44 LHO

1290 88308
89220
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Anlage 2

Bezeichnung Zweckbestimmung Vergabemodalitäten

Kapitel Titel Ist 2016 Ansatz 2017* Kapitel Titel

Ausgaben nachgewiesenEinnahmetitel Betrag in T€

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung / Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

1300 27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

0,0 382,0 Zuschüsse der EU aus dem 
ESF für konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-2020)

EU-Förderrichtlinien, 
Vergabe gem. §55 LHO 
i.V.m. VOL/A, Vertrags- 
recht; Zuwendungen gem. 
§§ 23, 44 LHO, förder- 
instrumentsbezogene 
Richtlinien

1300 42811
42895
52703
52501
54602
54695

1300 27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-
2020)

0,0 728,0 Zuschüsse der EU aus dem 
EFRE für konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-2020)

EU-Förderrichtlinien, 
Vergabe gem. §55 LHO 
i.V.m. VOL/A, Vertrags- 
recht; Zuwendungen gem. 
§§ 23, 44 LHO, förder-
instrumentsbezogene 
Richtlinien

1300  42811
 42896
 52703
 52501
 54602
 54696

1320 27290 zweckgebundene 
Einnahmen aus dem 
Ausland für konsumtive 
Zwecke 

118,6 20,0 Erstattungszahlen der EU für 
Vorlauf- und 
Durchführungsmittel von 
drittmittelfinanzierten 
Projekten insbesondere von 
EU-Programmen 
einschließlich INTERREG  

Vergabe gemäß § 55 LHO 
i.V.m. VOL/A, VOF-
Verfahren und EU-
Förderrichtlinien; Ko-
Finanzierung Land erfolgt 
im Wesentlichen durch 
Einsatz von Personal der 
Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und 
Betriebe

1320 54602          
54690

1320 27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-
2020)

0,0 43.069,0 Zuschüsse der EU aus dem 
EFRE für konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-2020)

Zuschüsse, Darlehen, 
stille Beteiligungen gem. 
EU-Förderrichtlinien; 
Zuwendungen in Form von 
Zuschüssen, zins- 
günstigen Darlehen, stillen 
Beteiligungen gem. 
Richtlinien des Landes 
Berlin für die Förderung 
von Projekten aus dem 
Zukunftsfonds Berlin 
sowie EU-Förderrichtlinien

1320 54010          
54053          
54602                  
54696           
68396          
68307                  
68317                  
69806          
69896

1330 27102 Ersatz von Ausgaben 
durch die EU

22.251,5 1,0 Erstattungen der EU, die mit 
abgelaufenen Förderperi-
oden zusammenhängen

Mittel fließen als 
allgemeine Deckungs- 
mittel dem Haushalt zu

1330 27295 Zuschüsse der EU aus 
dem ESF für konsumtive 
Zwecke (Förderperiode 
2014-2020)

6.065,5 5.669,0 Zuschüsse der EU aus dem 
ESF für konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-2020); 
Beteiligung der EU an 
Zuschüssen zur 
Qualifizierung von 
Beschäftigen einschl. 
Wissenstransfer 
Hochschule/Unternehmen, 
Unterstützung 
hochschulbasierter 
Gründerwerkstätten

Zahlungen erfolgen 
jährlich auf Abforderung 
nach Feststellung der Ist-
Auszahlungen bei den 
jeweiligen Ausgabetiteln 
nach dem Erstattungs- 
prinzip; EU-Förderrricht- 
linien, Vergabe gem. § 55 
LHO i.V.m. VOL/A, 
Vertragsrecht; Zuwendun- 
gen gem. §§ 23, 44 LHO, 
förderinstruments-
bezogene  Richtlinien 

1330 42811                
42895          
52501          
52703          
53101          
54053          
54085          
54602                    
54695          
68368          
68395   

1330 27296 Zuschüsse der EU aus 
dem EFRE für 
konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-
2020)

17.913,0 15.173,0 Zuschüsse der EU aus dem 
EFRE für konsumtive Zwecke 
(Förderperiode 2014-2020)

Zahlungen erfolgen 
jährlich auf Abforderung 
nach Feststellung der Ist-
Auszahlungen bei den 
jeweiligen Ausgabetiteln 
nach dem Erstattungs- 
prinzip; EU-Förderrricht- 
linien, Vergabe gem. § 55 
LHO i.V.m. VOL/A, Ver- 
tragsrecht; Zuwendungen 
gem. §§ 23, 44 LHO, 
förderinstruments-
bezogene  Richtlinien 

1330 42811          
42896          
52501          
52703          
53101          
54010          
54053          
54085          
54602            
54696                   
68350          
68396          
68696          
69896
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